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Ueber den staatlichen und kommunalen
Regiebetrieb.

Von Friedrich Heed.
II.

Der Genosse Grimm hat vor kurzem in der „Berner
Tagwacht" die Anregung gemacht, in den öffentlichen Betrieben
mit wirtschaftlichem oder sozialem Charakter das Anstellungs-
Verhältnis allgemein in der Weife zu ändern, daß die in diesen
Betrieben beschäftigten Personen analog den Arbeitern und
Angestellten in privaten Betrieben ihre Arbeits- und
Lohnverhältnisse auf dem Wege des Tarifvertrags mit ihrem Arbeitgeber

festsetzen. Er ging dabei von der Tatsache aus, daß für das
Gros der öffentlichen Arbeiter schon heute bezüglich der Kündigung

jene Fristen gelten, die im Obligationenrecht festgesetzt sind,
daneben aber die Anstellungs- und Lohnbedingungen noch
immer durch Gesetz, Dekret oder Gemeindebeschluß geregelt
werden. Wenn aber schon einmal qualifizierte Arbeiter insofern
von der generellen Regelung ihres Anstcllungsverhältnifses
ausgeschlossen blieben, als sie auf eine bestimmte Kündigungsfrist

entlassen werden könnten, so sei nicht einzusehen, warum die
vielen wenig qualifizierten Arbeitskräfte in Staats- und
Gemeindebetrieben wie Maschinenschreiberinnen, Kanzlisten usw.
Beamtencharakter haben sollen. Zum öffentlichen Betriebe
gehörten auch die Bureauarbeiten und sie unterlägen ebenso den

Auswirkungen der wirtschaftlichen Gefetze und Konjunktur.
Trage man der Praxis der Entwicklung der öffentlichen
Verwaltung und ihrer Betriebe Rechnung, so habe es auch keinen

Sinn, die Ordnung der Anstellungs- und Lobnbedingungen außerhalb

des Gebiets des Arbeitsvertrages zu stellen und sie zum
Gegenstand der Gesetzgebung zu machen.
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